
3. Änderungssatzung vom 09.12.2011 zur Satzung über die Kreislaufwirtschaft 
und Abfallentsorgung in der Stadt Castrop-Rauxel (Kreislaufwirtschafts- und 
Abfallsatzung) vom 07.12.2007 
 
 
Aufgrund 
 
 der §§ 7 bis 9 und 114 a der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-

Westfalen (GO NW) in der Fassung der Bekanntmachung vom 14.07.1994 (GV 
NW S. 666), zuletzt geändert durch Artikel I des Gesetzes vom 09.10.2007 (GV 
NW S. 380) 

 der §§ 8 und 9 des Abfallgesetzes für das Land Nordrhein-Westfalen (LAbfG NW) 
vom 21.06.1988 (GV NW S. 250), zuletzt geändert durch Gesetz vom 05.04.2005 
(GV NW S. 306) 

 des Kreislaufwirtschafts- und Abfallgesetzes (KrW-/AbfG) vom 27.09.1994 (BGBl. 
I S. 2705), zuletzt geändert durch Gesetz zur Vereinfachung der abfallrechtlichen 
Überwachung vom 26.07.2006 (BGBl. I / 2006 S. 1619) 

 der Gewerbeabfallverordnung (GewAbfV) vom 19.06.2002 (BGBI. I S. 1938), 
 des § 17 des Gesetzes über Ordnungswidrigkeiten (OWiG) in der Fassung der 

Bekanntmachung vom 19.02.1987 (BGBl. I S. 602), zuletzt geändert durch 
Gesetz vom 12.07.2006 (BGBl. I 2006 S. 1466) sowie 

 des § 2 Abs. 4 i.V.m. § 5 Abs. 2 Ziffer 1 der Satzung für das 
Kommunalunternehmen der Stadt Castrop-Rauxel „EUV, Stadtbetrieb Castrop-
Rauxel“ - Anstalt des öffentlichen Rechts - vom 13.12.2002, jeweils in den 
gültigen Fassungen, 

 
hat der Verwaltungsrat des EUV Stadtbetriebes Castrop-Rauxel in seiner Sitzung am  
07.12. 2011 folgende Satzung beschlossen:  
 
 

§ 1 

Die Satzung über die Kreislaufwirtschafts- und Abfallentsorgung in der Stadt Castrop-
Rauxel vom 07.12.2007 wird wie folgt geändert: 
 
§ 11 Abs. 3 erhält folgende Neufassung: 
Auf Antrag des Anschlusspflichtigen kann der EUV den Gefäßraum gemäß Abs. 2 
verringern, jedoch nicht auf weniger als 10 l pro Person und Woche, wenn der 
Anschlusspflichtige alle ihm zur Verfügung stehenden Entsorgungssysteme zur 
Trennung der Abfälle nutzt und glaubhaft nachweist, dass die bei ihm regelmäßig 
anfallende Restabfallmenge geringer ist. Ist für den Mindestgefäßraum nach Satz 1 
ein entsprechender Restabfallbehälter nicht vorhanden, so ist mindestens der 
hiernach nächstgrößere Restabfallbehälter/Gefäßraum vorzuhalten. 
 

§ 2 
 
Diese Änderungssatzung wird öffentlich bekannt gemacht, nachdem der Rat der 
Stadt Castrop-Rauxel seine Zustimmung erteilt hat. Sie tritt sodann am 01.01.2012 in 
Kraft. 
 
 
Bekanntmachungsanordnung 



 
Die vorstehende Satzung wird hiermit öffentlich bekannt gemacht. 
Der Rat der Stadt Castrop-Rauxel hat in seiner Sitzung am 08.12.2011 der 
vorstehenden Satzung zugestimmt. 
 
Die Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften der Gemeindeordnung kann 
gegen die Satzung und sonstige ortsrechtliche Bestimmungen nach Ablauf 1 Jahres 
seit ihrer Verkündung nicht mehr geltend gemacht werden, es sei denn,  
 

a) eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt oder ein vorgeschriebenes 
Anzeigeverfahren wurde nicht durchgeführt, 

 
b) die Satzung oder die sonstige ortsrechtliche Bestimmung ist nicht 

ordnungsgemäß öffentlich bekannt gemacht worden,  
 

c) der Bürgermeister hat den Verwaltungsratsbeschluss vorher beanstandet 
oder, 

 
d) der Form- oder Verfahrensmangel ist gegenüber dem „EUV, Stadtbetrieb 

Castrop-Rauxel“ – Anstalt des öffentlichen Rechts – vorher gerügt und dabei 
die verletzte Rechtsvorschrift und die Tatsache bezeichnet worden, die den 
Mangel ergibt. 

 
Castrop-Rauxel, den 09. Dezember 2011 
 
B e i s e n h e r z 
 


